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Themen dieser Ausgabe:

Arbeit darf nicht krank machen. Mehr noch: Das zentrale Ziel ist gesunde Arbeit! Schon vor der Co-
rona-Pandemie eine wichtige Aufgabe für Betriebsräte. Nun ist auch noch der Schutz vor Viren am 
Arbeitsplatz hinzugekommen und hat die Rolle der Betriebsräte beim Arbeits- und Gesundheits-
schutzes weiter unterstrichen.
Diesen Schwung gilt es zu nutzen! Denn in der Transformation werden die Aufgaben nicht weniger. Gera-
de auch mit Blick auf den durch Corona ausgelösten Digitalisierungsschub in der Arbeitswelt gilt es, die 
weitreichenden Mitbestimmungsrechte in Fragen des Arbeitsschutzes offensiv zu nutzen.
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Mit welchen Anforderungen sind Betriebsräte beim 
Gesundheitsschutz konfrontiert?
Wenn es um die Gesundheit der Beschäftigten geht, gibt 
es für Betriebsräte viel zu tun. Es geht um die Gestaltung 
einer humanen Arbeitswelt und um die Minderung von 
Arbeitsbelastungen, die zu Lasten der Gesundheit ge-
hen. Schon ohne Pandemie eine anspruchsvolle Aufga-
be! Und obwohl Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sind, 
die Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten, sieht die 
betriebliche Praxis häufig anders aus. Vielfach werden 
Arbeitgeber ihrer Verantwortung nicht gerecht. Umso 
mehr sind Betriebsräte und Gewerkschaften gefordert, 
sich für die Gesundheit der Beschäftigten einzusetzen. 
Ob Lärm oder schlechtes Licht, ob hohe Temperaturen 
oder verpestete Luft, ob Termindruck oder Zwangshal-
tung bei der Arbeit und seit einiger Zeit auch noch der 
Schutz vor Viren – Prävention ist ein weites und biswei-
len auch konfliktreiches Handlungsfeld für die betrieb-
liche Interessenvertretung. 
Das hört sich nach jeder Menge Arbeit und Verant-
wortung an …
Ja sicher. Aber nicht zuletzt die Erfahrungen der Coro-
na-Pandemie zeigen, dass aktive Betriebsräte viel er-
reichen können. Oft waren sie entscheidend an der 
Umsetzung wirksamer Maßnahmen beteiligt. Und 
häufig haben sie sogar die Initiative ergriffen, da-
mit die richtigen Präventionsmaßnahmen auch umge-
setzt werden. Viele Berichte aus den Betrieben bele-
gen: Wirksame Präventionspolitik geht nur mit starken 
Betriebsräten. Und die haben umfangreiche Mitbe-
stimmungsrechte. Und wenn Erfolge gelingen, kann 
das auch richtig Spaß machen.
Welche Themen stehen im Arbeitsschutz nach der 
Pandemie an?
Mit Corona sind die sonstigen Belastungen an den Ar-
beitsplätzen ja nicht verschwunden, wenngleich häufig 
in den Hintergrund gerückt. Und mit der Pandemie sind 
neue Herausforderungen dazugekommen – etwa beim 
Thema Homeoffice und bei sogenannten modernen Bü-
roraumkonzepten. Hier entsprechen die Arbeitsplätze 
oft nicht den ergonomischen Anforderungen. Und psy-
chische Belastungen werden im Zuge der Transforma-
tion eine noch größere Rolle spielen als bisher schon, 
während körperliche Belastungen bei einigen Beschäf-
tigtengruppen wieder mehr in den Fokus rücken. Hier 

gilt es, Fehlentwicklungen zu verhindern und Chancen 
zur ergonomischer Arbeitsgestaltung zu nutzen. 
Welchen Rat kannst du Betriebsräten geben?
Für mich steht fest: Gesundheitsschutz gehört zum 
Kerngeschäft des Betriebsrats – in und nach der Pan-
demie. Es kommt darauf an, Prioritäten zu setzen. Je-
der Betriebsrat sollte sich die Frage beantworten: Wo 
drückt der Schuh am meisten? Bei den einen stehen 
die psychischen Belastungen ganz oben auf der Tages-
ordnung. Bei anderen kann es die Verwendung von Ge-
fahrstoffen im Zuge der Produktion von Hochvoltspei-
chern sein. Wichtig ist, einen Anfang zu machen und 
den Hebel dort anzusetzen, wo auch etwas bewegt 
werden kann. Die Gefährdungsbeurteilung ist dabei 
das Mittel der Wahl.
Wie unterstützt die IG Metall die Betriebsräte?
Unter anderem setzen wir uns in den staatlichen Recht-
setzungs-Gremien dafür ein, Regelungslücken im Vor-
schriftenwerk zu schließen und die Arbeitsschutz-Regeln 
möglichst konkret und praxistauglich auszugestalten. 
Zuletzt ist uns dies mit der Corona-Arbeitsschutzregel 
gelungen. Auch in der Selbstverwaltung der Berufsge-
nossenschaften ist die IG Metall aktiv. Hier geht es um 
Informationen und Beratung für sicheres und gesundes 
Arbeiten, aber auch um gute Rehabilitation für Beschäf-
tigte nach einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufs-
krankheit. Und wir unterstützen Betriebsräte beispiels-
weise durch Instrumente und Handlungsleitfäden zu 
wichtigen Themen im Zusammenhang mit Arbeitsge-
staltung und Arbeitsschutz. Nicht zuletzt ist auf das Bil-
dungsangebot der IG Metall hinzuweisen. Vielfältige 
Möglichkeiten, die es im Interesse der Gesundheit un-
serer Kolleginnen und Kollegen zu nutzen gilt.

„Gesundheitsschutz gehört zum Kerngeschäft 
– in und nach der Pandemie“

„Wirksame  
Präventionspolitik  

geht nur mit  
starken  

Betriebsräten“
HANS-JÜRGEN URBAN 
geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied der  
IG Metall
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Auf die betriebliche Präventionspolitik kommt es an

Digitalisierung treibt psychische Belastungen auf die Spitze
Doch darauf allein können die Kolleg*innen nicht war-
ten. Sie brauchen Betriebsräte, die mit ih-
nen ihre Probleme in Angriff nehmen. Zwei-
felsohne kein einfaches Unterfangen! Mit 
verbindlichen und klaren Re-
geln ginge das leichter. Doch 
mithilfe betrieblicher Initia-
tiven kann es die notwendi-
ge Rückendeckung für eine 
Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastungen geben. 
Weitreichende Mitbestimmung 
ist garantiert! Wie das funktio-
nieren kann, erläutern die Infor-
mationen und Arbeitshilfen der 
IG Metall: 

von Bewegungs-, Entspannungs- und Ernährungsange-
boten bis hin zur Erstellung von Gesundheitsberichten 
und Seminaren zur gesundheitsgerechten Mitarbeiter-
führung.“ (BDA 2021)
Leider steht dieser Bilanz ein skandalöses Defizit in Sa-
chen ergonomischer Arbeitsgestaltung gegenüber: Nur 
gut 50 % der Betriebe haben eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt, obwohl das Arbeitsschutzgesetz das 
zwingend verlangt. Und lediglich etwa 10 % berücksich-
tigen hierbei die psychischen Belastungen. Mit anderen 
Worten: Bei der Pflicht, die Arbeitsbedingungen gesund 
zu gestalten, versagen viele Arbeitgeber und ignorieren 
schlichtweg ihren gesetzlichen Auftrag. 
Hier gibt es viel zu tun für Betriebsräte: Mitbestimmungs-
rechte im Arbeitsschutz für gute Arbeit aktiv nutzen! Da-
mit die Kolleg*innen ihr gesetzliches Renteneintrittsalter 
gesund erreichen können. 

Oft dominiert in den Betrieben ein Präventionsverständ-
nis, das die individuelle Resilienz, also die persönliche 
Widerstandsfähigkeit der Beschäftigten, gegenüber be-
lastenden Arbeitssituationen, in den Vordergrund stellt. 
Menschen mit hoher Resilienz gelten als weniger ver-
letzlich und auch psychisch robust. Hierfür wird viel 
Geld in die Hand genommen: Laut Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände haben Unterneh-
men im Jahr 2019 über 6,5 Mrd. € für Gesundheitsförde-
rung ausgegeben. „Die Palette der von den Unterneh-
men durchgeführten Maßnahmen ist breit und reicht 

In der Befragung des „DGB Index Gute Arbeit“ gaben 
2021 fast die Hälfte der Befragten an, dass sie sich bei 
der Arbeit (sehr) häufig gehetzt fühlen. Für die Gesund-
heit bleibt das nicht ohne Folgen: Im Jahr 2020 entfie-
len 118 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) auf Psy-
chische und Verhaltensstörungen. Das entspricht 17 % 
aller AU-Tage. Zugleich ist die Diagnose „Psychische 
und Verhaltensstörungen“ mit 42 % einsamer Spitzen-
reiter bei den Rentenzugängen wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit. Ganz offensichtlich sind die vielfachen 
Sensibilisierungsbemühungen auf dem Feld der psy-
chischen Gesundheit nicht wirksam. Sie veranlassen 
die meisten Arbeitgeber nicht zu betrieblicher Präven-
tion. An einer konkreten rechtsverbindlichen Verpflich-
tung durch eine Anti-Stress-Verordnung führt nach An-
sicht der IG Metall kein Weg vorbei! 

Diese Website nutzt Cookies, um angemeldeten Nutzern des Online-Tools eine reibungslose Nutzung der Website zu ermöglichen. Ein Log-In in das Online-Tool ist ohne Cookies nicht

möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter Datenschutzerklärung.

 
  

HINTERGRUND VERÖFFENTLICHUNGEN ONLINE-TOOL ANLEITUNG

Topthema im Betrieb: PsychischeBelastungen
Das Thema psychische Belastungen hat sich in den Betrieben zumDauerbrenner entwickelt. Die Folgen schlecht gestalteterArbeitsbedingungen sind unübersehbar – erkennbar bei gesundheitlichbeeinträchtigten Kolleginnen und Kollegen, erkennbar aber auch inunzähligen Statistiken.

Arbeitswissenschaftliche Befunde sprechen hier eine klare Sprache: DieErgebnisse des BAuA Projektes „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“geben detailliert Aufschluss über das wachsende Ausmaß und dieRegelungsbedürftigkeit psychischer Arbeitsbelastungen in den Betrieben. Im
Zuge der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt werdenpsychische Belastungen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit weiter
an Bedeutung gewinnen, wenn nicht gegengesteuert wird.Im Rahmen der Anti-Stress-Initiative verfolgt die IG Metall eineDoppelstrategie. Auf der einen Seite wollen wir die gesetzlicheRegelungslücke im Bereich der psychischen Belastungen schließen.Nach wie vor fehlen eine Anti-Stress-Verordnung und konkretisierendeRegeln, die klären, wie psychische Belastungen effektiv durch diebetrieblichen Arbeitsschutzakteure reduziert werden sollen. Außerdem muss

die Kontrolle des Arbeitsschutzhandelns der Arbeitgeber verbessert werden,
um sicherzugehen, dass diese ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen.Auf der anderen Seite besteht das Ziel der Initiative darin, die heutigenbetrieblichen Arbeitsbedingungen auf der Grundlage des bereitsbestehenden Rechtsrahmens zu verbessern und Gute Arbeit in denBetrieben durchzusetzen.
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STRESSBAROMETER 
Ein Instrument für gesunde Arbeit

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

sind in aller Munde. Die Digitalisierung der 

Arbeit entschärft das Problem nicht. Ganz 

im Gegenteil: Fast 80 Prozent der befragten 

Betriebe berichten im Rahmen des Transfor-

mationsatlasses der IG Metall von neuen Ar-

beitsbelastungen. Die Digitalisierung führt 

vielfach zu einer weiteren Beschleunigung 

von Produktions- und Kommunikationspro-

zessen. Steigende Arbeitsintensität, komple-

xere Arbeitsaufgaben, entgrenzte Arbeits-

zeiten und Arbeitsorte stellen immer mehr 

Anforderungen an die Beschäftigten. Burn-

out, Depressionen, aber auch Muskel-Ske-

lett- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 

häufig die Folgen von schlecht gestalteten Ar-

beitsbedingungen. Unstrittig ist: Ein großer 

Teil der arbeitsbedingten Erkrankungen geht 

auf das Konto psychischer Belastungen. Es 

kann nicht verwundern, dass viele Betriebs-

räte einen enormen Druck verspüren, Arbeit 

humaner zu gestalten. Die Gefährdungsbe-

urteilung psychischer Belastungen ist hier-

für das gesetzlich vorgeschriebene Instru-

ment. Zur praktischen Umsetzung empfiehlt 

die IG Metall das neue StressBarometer.

VorstandArbeitsgestaltung und  

Gesundheitsschutz

www.stressbarometer-igmetall.de

Psychische Belastungen ermitteln und 

Gefährdungen beseitigenArbeitshilfe 

S T R E S S BAROMETER

Vorstand

Arbeitsgestaltung und  Gesundheitsschutz

STRESSBAROMETER

www.igmetall.de
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https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2021/10/bda-arbeitgeber-positionspapier-betriebliche_gesundheitsfoerderung_unternehmen_engagiert_und_erfolgreich-2021_10_11.pdf
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Modern Workspace: (K)ein Platz für gute Arbeit
Vom Gesetzgeber vor-
geschrieben und für die 
Gesundheit der Beschäf-
tigten unerlässlich, ist 
eine Gefährdungsbeur-
teilung. Hierbei kommt 
dem Betriebsrat eine 
wichtige Aufgabe zu: 
Mit seinen Durchset-
zungskompetenzen und 
gemeinsam mit den Be-
schäftigten kann er da-
rauf hinwirken, dass 
gültige Arbeitsschutz-
Standards und Maßnah-
men auch umgesetzt 
werden. Denn die Re-
geln zu störendem Lärm 
oder dem Flächenbedarf 
am Arbeitsplatz gelten 
in neuen wie alten Büros 
gleichermaßen. Diese fin-
den sich auf der Website der 
BAuA. 

Mit Begriffen wie Workspace oder Open Office verbin-
den sich weitreichende Veränderungsprozesse in der 
Büroarbeit. Neue Büroraumkonzepte werden oft be-
gründet mit agilen Arbeitsformen oder schlicht mit der 
Abwesenheit von Beschäftigten im Betrieb infolge ih-
rer Arbeit im Homeoffice oder beim Kunden. Kosten für 
Büroetagen lassen sich so leicht einsparen. In „mo-
dernen“ Bürolandschaften gibt es in der Regel deut-
lich weniger Bildschirmarbeitsplätze als Beschäftig-
te und zumeist keine persönliche Zuordnung zu einem 
bestimmten Platz mehr. Die Probleme solcher Desk-
sharing-Konzepte liegen auf der Hand: Passt die Sha-
ring-Quote zu den tatsächlich im Betrieb anwesenden 
Beschäftigten? Bekomme ich morgens den lärmarmen 
Schreibtisch mit zwei Bildschirmen in der Ecke oder ist 
nur noch ein Platz in einem Loungesessel frei? Und: Wo 
sitzen die Kolleg*innen, mit denen ich schnell ein paar 
Absprachen treffen muss?
Dass die Umorganisation der Büros besonders durch 
die Ausweitung der Arbeit im Homeoffice in vielen Be-
trieben mittlerweile zum Alltag gehört, ist bekannt. Klu-
ge Antworten, wie unter diesen Bedingungen die Bild-
schirmarbeit im Sinne der Ergonomie gut gestaltet 
werden kann, fallen jedoch nicht leicht.

Die Transformation nutzen: Runter mit der Last!
Im „DGB Index Gute Arbeit“ 
gibt regelmäßig etwa die 
Hälfte der Befragten an, in 
ungünstigen Körperhaltun-
gen zu arbeiten. Und rund 
ein Drittel berichtet, häufig 
schwere körperliche Arbeit 
zu verrichten. Das hat Folgen: 
Mit 23 % bilden Krankheiten 
des Muskel-Skelett-Systems 
und des Bindegewebes die 
größte Diagnosegruppe bei 
den AU-Tagen. Körperliche 
Belastungen sind also kei-
neswegs verschwunden und 
der Handlungsbedarf liegt 

auf der Hand. Hier sind Betriebsräte gefordert.
Insbesondere das gesetzlich vorgegebene TOP-Prinzip 
ist dabei zu beachten: Technische Maßnahmen haben 

Vorrang vor organisatorischen und vor personenbezo-
genen. So ist die höhenverstellbare Beladung einer 
Maschine dem „rückengerechten“ Bücken vorzuzie-
hen. Hier bietet die Transformation Möglichkeiten, die 
Neugestaltung von Arbeitsplätzen für ergonomische 
Lösungen zu nutzen.
Dabei kommen beispielsweise die sogenannte Exo-
skelette ins Spiel. Sie sollen bei Zwangshaltungen 
oder dem Bewegen von Lasten unterstützen. Aller-
dings fehlt noch das notwendige Wissen über die 
konkrete Wirkung von Exoskeletten und die mit ihnen 
verbundenen Gefährdungen für die Beschäftigten. Es 
ist nicht pauschal auszuschließen, dass Exoskelette 
im Einzelfall eine gute Unterstützung sein können. 
Der Grundsatz heißt aber: Die meisten Arbeitsplätze 
lassen sich ergonomisch so gestalten, dass auf sie 
verzichtet werden kann. Hier müssen Betriebsräte ge-
nau abwägen.

Das können sie selbst tun

 Die vorhandene Arbeitsplatzausstattung für  

 Ihre Bedürfnisse richtig einstellen bzw. mit Hilfe  

 von Fachleuten richtig einstellen lassen

 drei- bis viermal pro Stunde die Sitzposition  

 und die Haltung wechseln

 regelmäßig Bewegung einbauen: Gang zum  

 Drucker, Kollegen „besuchen“ statt anrufen,  

 Telefonate im Stehen oder Gehen erledigen,  

 Besprechungen im Stehen abhalten

 Bildschirmpausen nutzen zum Holen von  

 Getränken oder für aktive Bewegungsübungen.

Empfehlenswert ist folgende Aufteilung:

 60 % dynamisches Sitzen (Positionswechsel)

 30 % Stehen

 10 % Umhergehen.

Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern 

die Voraussetzung für gesunde, motivierte und 

leistungsfähige Mitarbeiter!

MitglieD Der 
ig Metall 
werDen:

Das lohnt sich. Durch die 

Tariferhöhungen, durch 

wertvolle Informationen, 

Beratung und den Rechtsschutz, 

der für Mitglieder inklusive ist. Wir setzen uns ein für 

Gute Arbeit und gesundheitsverträgliche Arbeitsbe-

dingungen.

Beitritts-
formulare gibt es 

beim Betriebsrat oder 
direkt online: 

www.igmetall.de/
beitreten

    wir informieren sie aktuell:

    www.igmetall.de 

       themen 

       gesundheit & 

       gute arbeit

sprechen sie 
uns an!
Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter Ansprechpartner! 

Wir kümmern uns, wenn Sie gesundheitliche Probleme 

wegen der Bildschirmarbeit haben. Wir unterstützen 

Sie bei Verbesserungsmaßnahmen, damit Sie einen 

gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz bekommen.

Der Betriebsrat weiß, was sinnvoll und machbar ist. 

Er kennt die gesetzlichen Vorgaben und die richtigen 

Fachleute, die bei Bedarf unterstützen können. Der 

Betriebsrat hat Mitbestimmungsrechte und kann 

Veränderungsprozesse anstoßen.

Hrsg: IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesund-

heitsschutz; Fotos: Adobe Stock, 02/2019; Produktnr. 20291-31614

IG METALL

Ressort Arbeitsgestaltung

und Gesundheitsschutz

ergonoMisch 
aM bilDschirM 
arbeiten
Frisch und entspannt durch den 

Arbeitstag!

Arbeiten  unterwegs und Desk-sharingDie Bedingungen müssen stimmen

Der Desk-sharing-ArbeitsplAtz
Auch im eigenen Unternehmen sollten Sie einen guten 

Arbeitsplatz haben, selbst wenn es nur ab und zu der 

Ihre ist.

Desk-Sharing

Das macht einen guten Desk-Sharing-Arbeitsplatz aus: höhenverstellbarer Tisch individuell einstellbarer Arbeitsstuhl
 Dockingstation für das Notebook mit großem  

 Bildschirm, normaler Tastatur und Maus
 Rollcontainer oder Caddy für die persönlichen  

 Arbeitsunterlagen regelmäßige gründliche Reinigung der Arbeits- 

 mittel, die von mehreren Personen genutzt  

 werden

dAs können sie selbst tun realistische Zeitplanung störungsfreie Zeiten für konzentriertes Arbeiten  

 einplanen
 Pausen einhalten, möglichst ohne Störungen
 Feierabend und Wochenenden einhalten
 bei längerer Arbeit mit dem Notebook externe 

 Tastatur und Maus nutzen die Ausrüstung rückenschonend transportieren  

 mit Rucksack oder Rollkoffer bei der Arbeit in Zug oder Auto so ergonomisch  

 wie möglich arbeiten: häufige Haltungswechsel,  

 viele Pausen für Bewegung, Sonnenschutz, keine 

 gestalterisch aufwändigen Aufgaben – also lieber 

 lesen als tippen ICEs benutzen – diese bieten besseren Komfort  

 für die Arbeit am Notebook.
Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern die Vor-

aussetzung für gesunde, motivierte und leistungfähige Be-

schäftigte!

IG MeTAllRessort Arbeitsgestaltungund Gesundheitsschutz

Beitritts-formulare gibt es 
beim Betriebsrat oder direkt online: www.igmetall.de/beitreten

    wir informieren sie aktuell:
    www.igmetall.de         themen 

        gesundheit & 
        gute Arbeitsprechen sie uns An!

Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter Ansprechpartner! 

Wir kümmern uns, wenn Sie Informationen zum ergo-

nomischen Arbeiten unterwegs und zu den neuesten 

technischen Standards für die mobile Arbeit brauchen.Wir unterstützen Sie bei Verbesserungsmaßnahmen,damit 

Sie einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz bekommen.Der Betriebsrat weiß, was sinnvoll und machbar ist. er kennt 

die gesetzlichen Vorgaben und die richtigen Fachleute, 

die bei Bedarf unterstützen können.Der Betriebsrat hat 

Mitbestimmungsrechte und kann Veränderungsprozesse 

anstoßen.

Mitglied der ig MetAll werden:
Das lohnt sich. Durch die Tariferhöhungen, durch wertvolle Informationen, Beratung und den Rechtsschutz, der für Mitglieder inklusive ist. Wir setzen uns ein für Gute Arbeit und 

gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen.Hrsg: IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheits-

schutz; Fotos: Cover/Desk-Sharing: Werner Bachmeier; Weitere: Adobe 

Stock, 02/2019; Produktnr. 20291-31614

RichtweRte 
geben KlaRheit

Für ein gutes Raumklima gelten die folgenden 

Bedingungen als Standard. Wie und ob sie erreicht 

werden, hängt vom jeweiligen Gebäude und seiner 

Ausstattung ab.
 21 bis 22 Grad Raumtemperatur, mindestens  

 jedoch 20 Grad
 45 Prozent Luftfeuchtigkeit
 keine Zugluft oder kalte Luftströmungen
 ausreichender Zustrom von Frischluft

Das Können sie selbst tun
 
im sommer:

 helle, lockere atmungsaktive Kleidung tragen

 regelmäßige Kurzpausen einlegen
 ausreichend trinken
 leichte Ernährung
 Ventilatoren, aber nur sparsam ein-

 setzen: Gefahr von Muskelsteife

im winter:
 Regelmäßig lüften und für Frischluft sorgen  

 (Stoßlüften statt Fenster kippen)
 Nicht überheizen, das senkt die Luftfeuchte.  

 Achtung: Feuchte Tücher oder Wasserbehälter  

 auf Heizungen gelten als Bakterienschleuder

 Ausreichend trinken: Das fördert die Selbstrei- 

 nigungskraft der Schleimhäute

Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern 

die Voraussetzung für gesunde, motivierte und 

leistungsfähige Mitarbeiter!

MitglieD DeR 
ig Metall 
weRDen:
Das lohnt sich. Durch die 
Tariferhöhungen, durch 
wertvolle Informationen, 
Beratung und den Rechtsschutz, 
der für Mitglieder inklusive ist. Wir setzen uns ein für 

Gute Arbeit und gesundheitsverträgliche Arbeitsbe-

dingungen.

Beitritts-formulare gibt es beim Betriebsrat oder direkt online: www.igmetall.de/beitreten

    wir informieren sie aktuell:

    www.igmetall.de 
       themen 
       gesundheit & 

       gute arbeit

spRechen sie 
uns an!
Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter Ansprechpartner! 

Wir kümmern uns, wenn Sie gesundheitliche Probleme 

wegen der Bildschirmarbeit haben. Wir unterstützen 

Sie bei Verbesserungsmaßnahmen, damit Sie einen 

gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz bekommen.

Der Betriebsrat weiß, was sinnvoll und machbar ist. 

Er kennt die gesetzlichen Vorgaben und die richtigen 

Fachleute, die bei Bedarf unterstützen können. Der 

Betriebsrat hat Mitbestimmungsrechte und kann 

Veränderungsprozesse anstoßen.

Hrsg: IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesund-
heitsschutz; Fotos: Adobe Stock, 02/2019; Produktnr. 20291-31614

IG METALL
Ressort Arbeitsgestaltung

und Gesundheitsschutz

RauMKliMa
Gutes Klima – Gute Arbeit

Arbeitszeit 

ist Lebenszeit:

MAss hALten 

und gesund 

bLeiben!
IG metall

Ressort Arbeitsgestaltung

und Gesundheitsschutz

Hrsg: IG metall Vorstand, Ressort arbeitsgestaltung und Gesundheits-

schutz; Fotos: adobe Stock, 02/2019; Foto Wecker: michael Schinke; 

Produktnr. 20291-31614

   
 Wir informieren sie aktuell:

   
 www.igmetall.de 

   
     themen 

   
     gesundheit & 

   
     gute Arbeit

beschäftigte 

können seLbst WAs tun

Was Ihre arbeitszeiten angeht, sind Sie selbst als erstes 

gefragt, hier zu kontrollieren und im Bedarfsfall Grenzen zu 

ziehen. Darauf sollten Sie dabei achten:

8 stunden täglich bzw. 40 stunden wöchentlich als regelar-

beitszeit sind genug! Das bestätigt die arbeitswissenschaft, die 

inzwischen davon ausgeht, dass die heutige arbeitsintensität 

auch eine geringere Regelarbeitszeit rechtfertigt. es geht um 

Pausen, Ruhezeiten und Feierabend bzw. Wochenende.

Wer am schreibtisch unkonzentriert und zerstreut ist, erhält 

vom Körper das Signal „Pause machen, essen und entspan-

nen“. egal ob Sie sich an der frischen luft bewegen oder 

in Ruhe essen. Wichtig ist, dass die auszeiten regelmäßig 

eingeplant und auch eingehalten werden.

nach Überstunden und hohem beruflichem einsatz ist erholung 

geboten. Das gilt auch nach häufigen oder längeren Dienst-

reisen. Wer zeitnah mehrarbeitsstunden 

abbaut oder freie tage einplant, lädt 

die Batterien wieder auf.

MitgLied der 

ig MetALL Werden:

Das lohnt sich. Durch die tarifer-

höhungen, durch wertvolle Informationen, 

Beratung und den Rechtsschutz, der für mitglieder inklusive ist. 

Wir setzen uns ein für Gute arbeit und gesundheitsverträgliche 

arbeitsbedingungen.

grenzen ziehen, gesund-

heitsrisiken senken

Kennen Sie das? Vom Kundenmeeting in die Teambespre-

chung jagen, rasch zwischendurch E-Mails bearbeiten, 

dann im Büro dem Konzept den letzten Schliff verpassen. 

Im wahrsten Sinne des Wortes pausenlos durch den Ar-

beitstag: Das ist auf Dauer riskant Pausen und Erholungs-

zeiten müssen sein und sich angemessen an der Arbeits-

belastung orientieren.

Hier können Sie überprüfen, ob sich Ihre Arbeitszeit

in einem gesunden Rahmen bewegt:

www.igmetall.de       Arbeit

Mit dem Arbeitszeit-Check der IG Metall können Sie die

Gesundheitsverträglichkeit Ihrer Arbeitszeiten prüfen. Er 

stellt jeweils 4 Fragen zu den Themenbereichen:

 Dauer der Arbeitszeit und Leistungsdruck

  Flexibilisierung der Arbeitszeit und

  Belastungsfolgen.

Die Ampeln zeigen an, ob Ihre Arbeitszeiten im grünen

Bereich sind oder ob Sie auf Dauer Ihre Gesundheit aufs 

Spiel setzen. Zu jedem Fragenkomplex gibt es eine per-

sönliche Auswertung.

geMeinsAMes hAndeLn und

betriebLiche regeLungen 

sind gefrAgt

arbeitszeit soll planbar, sozialverträglich und gesundheits-

verträglich sein. Kinder betreuen, am Wochenende arbei-

ten, angehörige pflegen, Familie und Beruf, Hobbys – all 

das ist nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Probleme 

und lösungen können dabei sehr unterschiedlich ausse-

hen. Ungesunde und beanspruchende arbeitszeiten kön-

nen dann verändert werden, wenn alle gemeinsam daran 

arbeiten. Die Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen und 

mit dem Betriebsrat steht am Beginn eines solchen Prozes-

ses. Danach können neue betriebliche Regelungen erarbeitet 

und vereinbart werden.

Der tarifabschluss in der metall- und elektroindustrie 2018 er-

öffnet neue möglichkeiten, individuell die arbeitszeit zu ver-

kürzen. Die möglichkeit besteht seit 2019. Bei der antragstel-

lung müssen Fristen eingehalten werden, damit rechtzeitig 

maßnahmen zum ersatz für das ausfal-

lende arbeitsvolumen ergriffen werden 

können.

sprechen sie uns an!

Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter 

ansprechpartner! er kümmert sich 

um Fragen und Probleme der arbeits 

zeitgestaltung. er hat nach dem Be-

triebsverfassungsgesetz mitbestimmungsrechte. Gesund-

heitsverträgliche arbeitszeiten und Zeitsouveränität der 

Beschäftigten sind zwei Seiten einer medaille. es gilt, 

gemeinsam lösungen zu entwickeln und durchzusetzen.
Beitritts-

formulare gibt es 
beim Betriebsrat oder 

direkt online: 
www.igmetall.de/

beitreten

Hier 
fehlen 
noch 
Daten.

 

Beitritts-
formulare gibt es beim Betriebsrat oder direkt online: www.igmetall.de/beitreten

Arbeitsbedingungen prüfen

Gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, die ge- nü-

gend Raum für eine Vereinbarung von Familie, Freizeit und 

Beruf lassen, sind alles andere als eine Selbstverständ-

lichkeit. Durch neue Managementmethoden, arbeitsor-

ganisatorische und technische Veränderungen oder prob-

lematisches Führungsverhalten können sich Belastungen 

entwickeln, die erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbe-

finden und die Gesundheit haben.

Die Arbeitswissenschaft gibt eindeutige Hinweise darauf, 

was Stressfaktoren und Fehlbelastungen im Arbeitsleben 

sind. Sie zu erkennen ist der erste Schritt dahin, sie auch 

bekämpfen zu können. Die Ursachen psychischer Belas-

tungen an den verschiedenen Arbeitsplätzen lassen sich 

identifizieren. Allerdings spielen oft mehrere Faktoren zu-

sammen, so dass deren jeweiliges Gewicht sowie mögli-

che Wechselwirkungen eingeschätzt werden müssen.

Die Übersicht fasst die wichtigsten Bedingungsfaktoren 

psychischer Belastungen am Arbeitsplatz zusammen:

so kAnn es gehen
Sollen arbeitsbedingte Fehlbelastungen effektiv vermie-

den werden, so helfen persönliche Verhaltensänderun-

gen, wie sie etwa in Stressbewältigungsseminaren ver-

mittelt werden, nur sehr begrenzt weiter.

Psychische Belastungen müssen deshalb bei der Gefähr-

dungsbeurteilung im Betrieb berücksichtigt werden. Das 

sagt das Arbeitsschutzgesetz ausdrücklich. Es verpflichtet 

den Arbeitgeber darüber hinaus, Abhilfemaßnahmen zu 

treffen und ihre Wirksamkeit zu kontrollieren. Dabei hat 

der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte.

Die IG Metall hat mit dem StressBarometer ein Instrument 

entwickelt, mit dem die Quellen von Stress aufgespürt 

werden können – und 

zwar unter Beteiligung 

der Betroffenen.

Nach wie vor aktuell 

ist die Forderung nach 

einer Anti-Stress-Ver-

ordnung, mit der den 

Betriebsräten stärke-

re Rechte und Hand-

lungsmöglichkeiten 

für den Stressabbau 

gegeben würden. Der 

IG Metall-Vorschlag enthält auch eine Liste der Punkte, 

die zum Ermitteln von Stressursachen und für Gegenmaß-

nahmen betrieblich genutzt werden können.

Sprechen Sie den Betriebsrat an!

IG metall
Ressort Arbeitsgestaltung

und Gesundheitsschutz

    Wir informieren sie aktuell:

    www.igmetall.de 

        themen 

        gesundheit & 

        gute Arbeit

Jede/r kAnn 
für sich etWAs tun
Gesundheitsgerechte arbeitsgestaltung ist und bleibt das 

Ziel. Zusätzlich kann jede/r auch etwas dafür tun, die 

eigene Gesundheit und erholungsfähigkeit zu stärken 

und selbstgemachte Fehlbeanspruchungen oder selbst 

produzierten Stress zu vermeiden:

 Regelmäßig das eigene Zeitmanagement prüfen.

 Die eigenen Stressquellen herausfinden.

 Sich arbeitsmedizinisch beraten lassen, wenn ein Zu- 

 sammenhang zwischen gesundheitlichen Beschwer- 

 den und den arbeitsbedingungen vermutet wird.

 Zeiten zum erholen und Regenerieren einplanen –

 etwa durch Bewegung und Sport oder bei Hobbies 

 und mit Freunden.
 auf gute ernährung mit nur mäßigem alkoholkonsum  

 achten.
 Vorgesetzte und/oder Betriebsrat auf Ursachen  

 für Stress hinweisen und an lösungen mitarbeiten.

Mitglied der 
ig MetAll 
Werden:
Das lohnt sich. Durch die 

tariferhöhungen, durch wert-

volle Informationen, Beratung 

und den Rechtsschutz, der für 

mitglieder inklusive ist. Wir setzen 

uns ein für Gute arbeit und gesundheits-

verträgliche arbeitsbedingungen.

Stressbarometer – xxx 1

Psychische Belastungen ermitteln und 

Gefährdungen beseitigenArbeitshilfe 

S T R E S S BAROMETER

Vorstand

Arbeitsgestaltung und  Gesundheitsschutz

STRESSBAROMETER

stress lAss 
nAch: psychischen 
belAstungen Auf 
der spur!

Hrsg: IG metall Vorstand, Ressort arbeitsgestaltung und Gesundheits-

schutz; Fotos: adobe Stock, 02/2019; Produktnummer 20291-31614

Hrsg: IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheits-

schutz; Foto Innenseite: Werner Bachmeier; Weitere: Adobe Stock, 

02/2019; Produktnr. 20291-31614

Ruhe im BüRo 
föRdeRt 
KommuniKation 
und KonzentRation
Mit Rücksicht und guter Ausstattung

leise durch den Büroalltag

Rechtlich geRegelteR 
läRmschutz

Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz muss grund- 

sätzlich so niedrig sein, dass keine gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen der Beschäftigten entstehen.** Bei 

Büroarbeit ist in jedem Fall zu berücksichtigen, dass 

ab einer bestimmten Lautstärke geistige Tätigkeit von 

niemandem mehr sinnvoll zu erledigen ist. Und viele 

Geräusche wirken vorrangig durch ihre Informationshal-

tigkeit störend (auch bei geringerem Pengel).***

das BüRo als läRmaRme 

zone ist möglich
 
Mit moderner und ausgeklügelter Büroraumgestaltung 

lässt sich der Lärmpegel am wirkungsvollsten drosseln, 

negative Folgen können begrenzt und positive Effekte 

offener Bürolandschaften können am Besten genutzt 

werden.

Merkmale sind:

 getrennte Flächen für Kommunikation und 

 Konzentration

 offene Flächen für Mischarbeit, ausgestattet  mit 

 ausreichend vielen Telefonzellen für längere Gespräche 

 und so genannten „quiet rooms“ oder „think tanks“ 

 für konzentriertes Arbeiten

 Besprechungsräume für Teamarbeit

 möglichst viel Fläche: Je dichter die Arbeitsplätze 

 stehen, desto lauter wird es

 schallabsorbierende Materialien wie Akustikdecken 

 und akustische Wand- und Trennelemente

 Geräte wie Drucker, Kopierer, Kaffeemaschine,  etc. 

 sind räumlich ausgelagert

 Pausenzonen sind ausgegliedert, aber schnell 

 erreichbar

das Können sie selBst tun
 
Solange noch keine konkreten Verbesserungsmaßnah-

men ergriffen sind, können Sie und Ihre Kolleginnen und 

Kollegen selbst für einen besseren Lärmschutz sorgen:

 eigene Lautstärke beim Telefonieren und bei sonstigen 

 Gesprächen überprüfen

 Besprechungen – auch kurze – in entsprechende  

 Räume verlegen

 Drucker, Kopierer, Kaffeemaschine etc. wenn möglich 

 aus den Arbeitsbereichen verbannen

Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern die Vor-

aussetzung für gesunde, motivierte und leistungsfähige 

Mitarbeiter!

 ** Arbeitsstättenverordnung, Anh. 3.7

*** Arbeitsstättenregel ASR A3.7 Lärm

IG METALL

Ressort Arbeitsgestaltung

und Gesundheitsschutz

Beitritts-
formulare gibt es 

beim Betriebsrat oder 
direkt online: 

www.igmetall.de/
beitreten

    Wir informieren sie aktuell:

    www.igmetall.de 

        themen 

        gesundheit & 

        gute arbeit

spRechen sie 
uns an!
Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter Ansprechpartner! Wir 

kümmern uns, wenn Sie Hilfe wegen starker Lärmbeläs-

tigung in Ihrem Büro brauchen.

Wir unterstützen Sie bei Verbesserungsmaßnahmen,damit 

Sie einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz bekommen.

Der Betriebsrat weiß, was sinnvoll und machbar ist. Er kennt 

die gesetzlichen Vorgaben und die richtigen Fachleute, die 

bei Bedarf einbezogen werden können. Der Betriebsrat hat 

Mitbestimmungsrechte und kann Veränderungsprozesse 

anstoßen.

mitglied deR 
ig metall 
WeRden:

Das lohnt sich. Durch die 

Tariferhöhungen, durch 

wertvolle Informationen, 

Beratung und den Rechtsschutz, 

der für Mitglieder inklusive ist. 

Wir setzen uns ein für Gute Arbeit und 

gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen.

IndIvIduelle AnpAssung Als vorAussetzung fürentspAnntes sehen
Die Beleuchtung muss für jeden Beschäftigten in-
dividuell eingestellt werden können, abhängig von 
seiner Sehkraft und seinen jeweiligen Aufgaben am 
Arbeitsplatz. Ergonomische Beleuchtungskonzepte 
bieten hier optimale Möglichkeiten.Dazu gehören z. B. folgende Komponenten: Blendschutz gegen Sonnenlichteinstrahlung
 dimmbare Arbeitsplatzleuchten flexible und mobile Stehleuchten Kombination aus direkten und indirekten Leuchten. 

Die Möglichkeiten reichen bis hin zu dynamischen Lichtkonzepten, über die sich das 
  Licht für die jeweilige Aufgabe abrufen lässt. Oder 
  die entsprechend der Tages- und Jahreszeit Licht-  
 farbe, Helligkeit und Abstrahlrichtung verändern.

 Tageslicht- und Präsenzsensorik, die den Licht- 
 bedarf automatisch anpassen.

dAs können sIe selbst tunGibt es bei Ihnen noch keines der modernen, ergonomi-
schen Beleuchtungskonzepte, können Sie auch selbst 
für eine bessere Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz 
sorgen:

 den Bildschirm richtig aufstellen die Beleuchtung immer wieder gut anpassen
 regelmäßige Bildschirmpausen zur Augen- 

 erholung nutzen passende Sehhilfen tragen, wenn es notwendig ist.
Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern die 
Voraussetzung für gesunde, motivierte und leistungs-
fähige Mitarbeiter!

IG METALLRessort Arbeitsgestaltungund Gesundheitsschutz

beleuchtung Im büroSo geht Ihnen das richtige Licht am Arbeitsplatz auf!

mItglIed der Ig metAll werden:
Das lohnt sich. Durch die Tariferhöhungen, durch wertvolle Informationen, Beratung und den Rechtsschutz, der für Mitglieder inklusive ist. Wir setzen uns 

ein für Gute Arbeit und gesundheitsverträgliche 
Arbeitsbedingungen.

Beitritts-formulare gibt es beim Betriebsrat oder direkt online: www.igmetall.de/beitreten

    wir informieren sie aktuell:
    www.igmetall.de        themen 

       gesundheit & 
       gute Arbeit

sprechen sIe uns An!
Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter Ansprechpartner! 
Wir kümmern uns, wenn Sie Augenprobleme wegen 
der Lichtverhältnisse an Ihrem Arbeitsplatz haben. 
Wir unterstützen Sie bei Verbesserungsmaßnahmen, 
damit Sie einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz 
bekommen.

Der Betriebsrat weiß, was sinnvoll und machbar ist. 
Er kennt die gesetzlichen Vorgaben und kann die 
richtigen Fachleute einbeziehen, die das aktuelle 
ergonomische Wissen einbringen. Der Betriebsrat 
hat Mitbestimmungsrechte und kann Veränderungs- 
prozesse anstoßen.

Hrsg: IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesund-

heitsschutz; Fotos: Adobe Stock, 02/2019; Produktnr. 20291-31614

Ausgabe Nr. 10 / 09.2019 kompakt

Exoskelette
Gefährdung oder Chance?

Vorstand

Arbeitsgestaltung und  
Gesundheitsschutz

Worüber reden wir?   S. 2

Materialien   S. 3

Interview mit Hans-Jürgen Urban   S. 3

Hilfestellung bei betrieblichen Projekten   S. 4

Themen dieser Ausgabe:

Im Zuge der Digitalisierung der Arbeit spielen Assistenzsysteme eine immer größere Rolle. 
Auch Exoskelette gehören dazu. Als körpergetragene Hebehilfen, die Beine und Becken oder 
Schulter und Arme unterstützen, werden sie bereits erprobt. Ohne große Anstrengung schwe-
re Kisten heben oder Bauteile mühelos über Kopf montieren – so oder ähnlich heißen die Ver-
sprechen. Welche Auswirkungen Exoskelette auf ihre Träger haben und welche Gefährdungen 
mit ihnen verbundenen sein können, wird zurzeit intensiv untersucht. „Gute Arbeit kompakt“ 
gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Debatte.

Damit Sie 
geSunD unD
leiStungSfähig 
bleiben!
Voraussetzungen für eine gute 
Büroraumgestaltung

mitglieD Der 
ig metall 
werDen:
Das lohnt sich. Durch die 
Tariferhöhungen, durch 
wertvolle Informationen, 
Beratung und den Rechtsschutz, 
der für Mitglieder inklusive ist. Wir setzen uns ein für 
Gute Arbeit und gesundheitsverträgliche Arbeitsbe-
dingungen.

Beitritts-formulare gibt es beim Betriebsrat oder direkt online: www.igmetall.de/beitreten

    wir informieren Sie aktuell:
    www.igmetall.de 
       themen 
       gesundheit & 
       gute arbeit

Sprechen Sie 
unS an!
Der Betriebsrat ist Ihr kompetenter Ansprechpartner! 
Wir kümmern uns, wenn Sie Fragen zur Ausstattung 
Ihres Arbeitsplatzes haben. Wir unterstützen Sie bei 
Verbesserungsmaßnahmen, damit Sie einen gesund- 
heitsförderlichen Arbeitsplatz bekommen.

Der Betriebsrat weiß, was sinnvoll und machbar ist. 
Er kennt die gesetzlichen Vorgaben und die richtigen 
Fachleute, die das aktuelle ergonomische Wissen ein-
bringen können. Der Betriebsrat hat Mitbestimmungs-
rechte und kann Veränderungsprozesse anstoßen.

Kennzeichen guter Büro-
geStaltung
In Büroräumen, die sowohl ruhige Arbeitsbereiche 
als auch Arbeitsflächen für gemeinsame und kommu-
nikative Tätigkeiten bieten, fühlen sich die meisten 
am wohlsten.* Je nach Tätigkeitsschwerpunkt kön-
nen hier verschiedene funktionsbezogene Flächen 
eingesetzt werden:

 Besprechungsräume
 Teamflächen
 Telefonzellen
 abgetrennte Meetingpoints für Besprechungen,  

 um andere nicht zu stören
 Rückzugsräume wie die so genannten „think 

tanks“ und „quiet rooms“ oder Arbeitszellen für 
konzentriertes Arbeiten.

Große Flächen können mit lärmmindernden 
Elementen unterteilt werden. Drucker, Kaffeemaschine 
und Archive sollten räumlich ausgelagert sein.
Hinzu kommt die Wohlfühlqualität eines Büros, die 
nachweislich die Produktivität steigert. Sie wird 
durch folgende Faktoren erreicht:

 Attraktivität der Einrichtung
 sorgfältige Zonenaufteilung, die den Wechsel  

 zwischen Sichtbarkeit und Rückzug ermöglicht
 hoher Ergonomiestandard
 gute Raumklima- und Lichtverhältnisse
 weite Raumproportionen
 Möglichkeit zur individuellen Einstellung des  

 Arbeitsplatzes.
Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern 
die Voraussetzung für gesunde, motivierte und 
leistungsfähige Mitarbeiter!

* laut Forschungsprojekt „Office 21“, Fraunhofer-Institut,      Stuttgart, 2009
IG METALL

Ressort Arbeitsgestaltung
und Gesundheitsschutz

Hrsg: IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesund-heitsschutz; Fotos: Adobe Stock, 02/2019; Produktnr. 20291-31614

GAK Exoskelette im Extranet

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html
https://www.igmetall.de/download/20191016_GAK_Nr_10_x2_web_dab26eb33adc0282a1477995dccd981f49a1dc7e.pdf
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Wie kann der Betriebsrat sinnvoll 
Einfluss nehmen?
Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingun-
gen beurteilen und Gefährdungen ermit-
teln, und zwar mittels der Gefährdungsbe-
urteilung. Auf dieser Grundlage hat er die 
erforderlichen Maßnahmen für die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten festzulegen und durchzuführen. 
Der Betriebsrat bestimmt bei der Beurtei-
lung und den Maßnahmen mit: Er „darf“ 
nicht nur mitgestalten, vielmehr bestimmt 
das BetrVG hierzu seine Aufgaben. Zur Un-
terstützung bei der Mitbestimmung hat er Informations- 
und Beteiligungsrechte. Das Bundesarbeitsgericht hat 
die aktive Rolle des Betriebsrats mehrfach bekräftigt. Nur 
wenn der Betriebsrat mitgestaltet, kann er seine Überwa-
chungs- und Förderungspflichten im Arbeitsschutz erfül-
len, seine Gestaltungsspielräume sind dabei groß. 

Das klingt gut, aber was ist zu tun, wenn Arbeitgeber 
sich nicht rechtskonform verhalten?
Generell kann der Betriebsrat von seinem Initiativrecht 
Gebrauch machen, eine Einigungsstelle anrufen und so 
seine Mitbestimmungsrechte durchsetzen. Nötig kann 
das sein, wenn der Arbeitgeber Betriebsvereinbarungen 
zum Arbeitsschutzhandeln ablehnt. Allerdings beruht 
Mitbestimmung darauf, dass der Betriebsrat eigene Vor-
stellungen und Schutzziele entwickelt, die er umsetzen 
möchte. Kommt der Arbeitgeber seinen Pflichten nicht 
nach, können sich Betriebsräte und Beschäftigte an zu-
ständige Aufsichtsbehörden wenden.

Rechtsgrundlagen im Arbeitsschutz
Interview mit Prof. Dr. Ralf Pieper, Bergische Universität Wuppertal

Was sind die wichtigsten „Basics“ im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz?
Die Grundpflichten der Arbeitgeber zur Prävention und 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit sowie die 
Rechte und Pflichten der Beschäftigten regelt das Ar-
beitsschutzgesetz, das „Grundgesetz“ im Arbeitsschutz: 
Es verlangt, Gefährdungen zu ermitteln und zu bewerten, 
Maßnahmen durchzuführen, deren Wirksamkeit zu über-
prüfen und den Arbeitsschutz kontinuierlich zu verbes-
sern. Das geht nur mit guter Organisation und Qualifikati-
on, den Eckpfeilern auf dem Weg zu „Guter Arbeit“. Damit 
auf dem Weg der Kompass und das Fachwissen nicht feh-
len, stellt das Arbeitssicherheitsgesetz dem Arbeitgeber 
und dem Betriebsrat beratende Experten zur Seite: Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Zudem 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte 
zu bestellen. Diese Akteure bilden zusammen das Netz-
werk der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Übri-
gens bildet das alles auch sowohl die Grundlagen eines 
wirksamen betrieblichen Infektionsschutzes im Falle von 
Pandemien wie auch zur Gestaltung der aktuellen sozia-
len und ökologischen Transformationsprozesse.

Neben den Gesetzen ist noch ein Regelwerk zu 
beachten?
Ja, die Regeln basieren auf staatlichen Rechtsverord-
nungen: z. B. auf der Arbeitsstätten- und Betriebssi-
cherheitsverordnung oder der Gefahrstoffverordnung. 
Die Regeln unterstützen Arbeitgeber beim Umsetzen 
des Arbeitsschutzes: Sie enthalten praktische Hinwei-
se zum Erreichen der Schutzziele und basieren auf ge-
sicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Arbeitsschutzsystem der Bundesrepublik Deutschland

PROF. DR. RALF PIEPER 
Bergische Universität  
Wuppertal

Rechtsetzung: Gesetze, Verordnungen,  
Regeln

Beratung/Überwachung  
durch Gewerbeaufsicht bzw. Ämter für  

Arbeitsschutz

Vorschriften- und Regelwerk, Erkenntnisse: 
Unfallverhütungsvorschriften, Regeln und  

Informationen

Beratung/Überwachung durch  
Aufsichtspersonen

Zusammenarbeit in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
Nationale Arbeitsschutz-Konferenz (NAK)

Staatliches Arbeitsschutzrecht Autonomes Arbeitsschutzrecht der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger
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Dreh- und Angelpunkt: Gefährdungsbeurteilung
Die Grundlagen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ge-
regelt. Es zielt darauf ab, Arbeitsplätze sicher, gesund und menschengerecht zu gestalten (§ 2 ArbSchG). Eine 
zentrale Vorschrift zum Erreichen dieser Ziele ist die Gefährdungsbeurteilung der körperlichen und psychischen 
Arbeitsbelastungen (§ 5 ArbSchG). Sie verpflichtet den Arbeitgeber, regelmäßig zu ermitteln, welchen Gefähr-
dungen die Beschäftigten im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit ausgesetzt sind. Auf Grundlage einer solchen Ana-
lyse hat er außerdem Maßnahmen zur Vermeidung oder mindestens zur Minimierung dieser Gefährdungen zu 
treffen und diese auch auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Wann immer möglich, sollte das schon in der Pla-
nungsphase betrieblicher Prozesse geschehen. Nicht zuletzt deshalb, weil erkennbare Probleme dann noch leicht 
und kostengünstig zu lösen sind.

Wo finde ich was?
Für viele Themen und Fragestellungen im Arbeitsschutz gibt es umfassende Informationen. Hier gilt: Man muss 
nicht alles sofort wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Folgende Anlaufstellen bieten seriöse Informationen 
im Netz:

Extranet-Seite „Qualität der Arbeit“ mit Hinweisen zu Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
Berufsgenossenschaft Energie, Textil Elektro Medienerzeugnisse (BGETEM) 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) 

@ Wir führen regelmäßig Fachtagungen und virtuelle Info-Runden zu aktuellen Themen für Betriebs-
räte durch. Wenn ihr hierzu eingeladen werden wollt, nehmen wir euch gerne in unseren Verteiler 
auf. Kurze Nachricht mit Angabe der E-Mail-Adresse genügt: AGS@igmetall.de 

Vorgehen zur Gefährdungsbeurteilung

1. Vorbereitung

2. Ermitteln von Gefährdungen

3.  Beurteilen der Gefährdungen 

4.  Festlegen von Maßnahmen 

5.  Umsetzen der Maßnahmen

6.  Überprüfen der Wirksamkeit

7.  Dokumentieren

8.  Fortschreiben

2

3

4

56

7

8
1

Quelle: nach ASR V3

https://www.igmetall.de/aktive/mitbestimmen/mitbestimmen-im-betrieb/qualitaet-der-arbeit
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsschutz/arbeitsschutz.html
https://www.baua.de/DE/Home/Home_node.html
http://www.dguv.de
https://www.bgetem.de
https://www.bghm.de/home
mailto:AGS@igmetall.de

